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Drucksache Nr. III-2015-54

1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010
für die Gemeinde Mainhausen, Ortsteil Mainflingen
Gebiet: "Ehemaliges manroland-Gelände"

hier: Auslegungsbeschluss (Offenlage)

Vorg.: Beschluss Nr. III-279 des Regionalvorstandes vom 21.05.2015
Beschluss Nr. III-237 der Verbandskammer vom 01.07.2015 zu DS III-2015-32
(Aufstellungsbeschluss)

I. Antrag

Die Verbandskammer möge beschließen:

1. Nach § 3 Abs. 1 Satz 2, Nr. 2 BauGB wird von einer Beteiligung der Öffentlichkeit ge-
mäß § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB abgesehen.
Aufgrund der Ergebnisse der Beteiligung der Öffentlichkeit, der betroffenen Gemeinde
Mainhausen, der Abstimmung mit benachbarten Kommunen und der Beteiligung der
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ist der Entwurf der oben genann-
ten Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010
in der Fassung der vorgelegten Planzeichnung mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2
BauGB öffentlich auszulegen. Gleichzeitig werden die Stellungnahmen nach § 4 Abs.
2 BauGB eingeholt.

2. Ort und Dauer der Auslegung sind im Staatsanzeiger für das Land Hessen bekannt zu
machen.

3. Der Regionalvorstand wird beauftragt, alles Weitere zu veranlassen, insbesondere die
benachbarten Kommunen und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-
ge von der öffentlichen Auslegung zu unterrichten.

Betr.:
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II. Erläuterung der Beteiligungssituation

Die Einleitung des Verfahrens wurde am 13.07.2015 im Staatsanzeiger für das Land Hessen
Nr. 29/15 bekannt gemacht. Die betroffene Stadt/Gemeinde, die benachbarten Kommunen
und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom
10.07.2015 beteiligt.

1) Die betroffene Gemeinde Mainhausen hat sich nicht geäußert.

Von den benachbarten Kommunen, mit denen die Änderung abgestimmt wurde,

haben sich nicht geäußert:

Gemeindevorstand der Gemeinde Karlstein am Main
Gemeindevorstand der Gemeinde Kleinostheim
Magistrat der Stadt Babenhausen
Magistrat der Stadt Seligenstadt

haben keine für die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials
zweckdienlichen Informationen mitgeteilt:

Magistrat der Stadt Mühlheim am Main

2) Von den beteiligten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange

haben sich nicht geäußert:

Abwasserverband Schleifbach
Amt für Bodenmanagement Heppenheim
Arbeitsgemeinschaft Hessische Industrie- und Handelskammern
Bischöfliches Ordinariat Mainz, Dez. Bau und Kunstwesen
Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen (BVNH) e.V.
Bund Freikirchliche Gemeinden in Hessen-Siegerland, Leiterin des Landesverbandes
Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden
BUND Landesverband Hessen e.V.
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz, und Dienstleistungen der Bundeswehr
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Verkauf
Bundeseisenbahnvermögen, Dienststelle Mitte
Bundesnetzagentur, Außenstelle Eschborn
DB Station & Service AG, Regionalbereich Mitte
Deutsche Gebirgs- und Wandervereine, LV Hessen
Deutsche Telekom Technik GmbH, PTI 34, Fertigungssteuerung
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
Deutscher Wetterdienst
Die Heilsarmee, Nationales Hauptquartier, Liegenschaftsabteilung
Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Frankfurt/Saarbrücken
Energie und Versorgung Butzbach GmbH
Energieversorgung Offenbach EVO AG
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, Kirchenverwaltung
Hessenenergie GmbH
Hessische Diözese der Selbständigen Evang- Luth. Kirche
Hessische Landesbahn GmbH
Hessisches Baumanagement, Regionalniederlassung Rhein-Main
Hessisches Immobilienmanagement
HGON Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V.
HSE Technik GmbH & Co. KG, HEAG Südhessische Energie AG
IHK Offenbach am Main
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Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Bischöfliches Ordinariat Bonn
Kreisausschuss des Hochtaunuskreises, Fachbereich Bauaufsicht
Kreisausschuss des Hochtaunuskreises, Fachbereich: Umwelt, Naturschutz
Kreisausschuss des Kreises Offenbach
Kreis-Verkehrs-Gesellschaft Offenbach
LAG der Hessischen Frauenbüros, Frauenbeauftragte (HGlG)
Landesamt für Denkmalpflege Hessen
Landesverband des Hessischen Einzelhandels e.V.
Landeswohlfahrtsverband Hessen, Hauptverwaltung
Landrat des Kreises Offenbach
LJV Landesjagdverband Hessen e.V.
Markt Stockstadt a. Main
NABU Landesverband Hessen
Polizeipräsidium Südosthessen, Abteilung Einsatz E 13
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Hessen e.V.
Staatlich technische Überwachung Hessen
STRABAG, Property and Facility Services GmbH, RE 3132
Verwaltung der staatlichen Schlösser und Gärten in Hessen
Wasserverband Kinzig

haben keine für die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials
zweckdienlichen Informationen mitgeteilt:

Amprion GmbH
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung
DB Services Immobilien GmbH, Niederlassung Frankfurt
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH
Forstamt Langen, Hessen-Forst
Fraport AG, Rechtsangelegenheiten und Verträge
Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main
Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Darmstadt
Kreisausschuss des Hochtaunuskreises, Fachbereich Ländlicher Raum
Landessportbund Hessen e.V., GB Sportinfrastruktur
Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen, Körperschaft des öffentlichen
Rechts
Landrat des Hochtaunuskreises
PLEDOC, Leitungsauskunft/Fremdplanungs-
RMV Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH
Tennet TSO GmbH
Zweckverband Wasserversorgung ZWO, Stadt und Kreis Offenbach

haben Stellungnahmen abgegeben:

Bundesnetzagentur
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie
Kreisausschuss des Kreis Offenbach, Fachdienst 64
Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat III 31.2

3) In der Bürgerbeteiligung zum Bebauungsplan wurden keine dem Vorhaben
entgegenstehende Stellungnahmen abgegeben.

Wenn im Verfahren Beteiligte sich nicht geäußert haben, kann davon ausgegangen werden,
dass die von diesen Beteiligten wahrzunehmenden Belange durch die Änderung des Regio-
nalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 nicht berührt werden.

Alle Stellungnahmen werden - wie aus den Anlagen ersichtlich - gewürdigt und behandelt.
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Folgende umweltbezogene Informationen und Stellungnahmen sind zusätzlich öffentlich
auszulegen:
- Strategische Umweltprüfung des Regionalverbandes
- Landschaftsplan UVF 2000 des ehemaligen Umlandverbandes Frankfurt
- Bebauungsplan "Ehemaliges manroland-Areal"; Floristisch-faunistische Grundlagendaten
(Götte Landschaftsarchitekten GmbH/2015):
- Entwässerungskonzept zum Bebauungsplan "Ehemaliges manroland-Areal" (Bullermann
Schneble GmbH/2015)
- Baugrundvoruntersuchung, geo- und abfalltechnisches Gutachten (Dr. Hug Geoconsult
GmbH/2014)
- Umwelttechnische Erkundung von Boden, Bodenluft und Grundwasser auf dem Gelände
der manroland AG, Werk 6 (Bullermann Schneble GmbH/2009)
- Stellungnahme Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie
- Stellungnahme Kreisausschuss Kreis Offenbach, Fachdienst 64
- Stellungnahme Regierungspräsidium Darmstadt, III 31.2
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III. Erläuterung des Beschlusses

Da in der Verfahrensbeteiligung keine Stellungnahmen abgegeben worden sind, die eine
nochmalige Änderung der Planung erfordert hätten, kann die Änderung des Regionalplans
Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 unverändert öffentlich ausgelegt wer-
den.

Zu dem vorliegenden Beschlussantrag an die Verbandskammer gehört als Anlage die
Behandlung aller Stellungnahmen.
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Lage des Änderungsbereiches (Quelle: Präsentationsgraphik 1:10.000 ATKIS®-Basis-DLM)

Ohne Maßstab

Grenze des Änderungsbereiches
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Darstellung der Flächen im Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan
2010, Planstand 31.12.2014

M. 1 : 50 000

Grenze des Änderungsbereiches
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Vorgesehene Änderung

M. 1 : 50 000

Grenze des Änderungsbereiches

"Gewerbliche Baufläche, Bestand" (ca. 8,4 ha) in "Wohnbaufläche, geplant" (ca. 8,4 ha)
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Anpassung der Beikarte 1: Vermerke, nachrichtliche Übernahmen, Kennzeichnungen

M. 1 : 50 000

Grenze des Änderungsbereiches
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Anpassung der Beikarte 2: Regionaler Einzelhandel

M. 1 : 50 000

Grenze des Änderungsbereiches
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Begründung

zur 1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010
für die Gemeinde Mainhausen, Ortsteil Mainflingen
Gebiet: "Ehemaliges manroland-Gelände"

A: Erläuterung der Planung

A 1. Formelle Gründe für die Durchführung des Änderungsverfahrens

Das Verfahren zur Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungs-
plans 2010 (RPS/RegFNP 2010) wird gemäß den §§ 2 Abs. 1 und 205 Baugesetzbuch
(BauGB) in Verbindung mit § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Metropolregion Frank-
furt/Rhein-Main (MetropolG) durchgeführt. Der RPS/RegFNP 2010 stellt gemäß § 5 BauGB
für den Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main im Sinne des § 2 MetropolG die sich aus der
beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung dar und legt
gemäß § 5 HLPG (Hessisches Landesplanungsgesetz) in Verbindung mit § 9 HLPG Erfor-
dernisse der Raumordnung fest.

Aus den im Folgenden dargelegten Gründen der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung
ist es erforderlich, die Planaussagen im Gebiet "Ehemaliges manroland-Gelände" in der
Gemeinde Mainhausen, Ortsteil Mainflingen neu zu ordnen.

A 2. Geltungsbereich der Änderung

Der Änderungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 8,4 ha.
Er liegt im Norden des Ortsteils Mainflingen der Gemeinde Mainhausen. Südwestlich des
Gebietes verläuft die Klein-Welzheimer Straße (K 185), im Nordwesten grenzt das Gebiet an
einen landwirtschaftlich genutzten, kleinstrukturierten Offenlandbereich, der im Landschafts-
schutzgebiet „Landkreis Offenbach“ liegt, im Nordosten verläuft der Götzenweg und im Süd-
osten grenzt das Gebiet an die vorhandene Bebauung am Querweg an.

Die Abgrenzung kann den vorgelegten Planzeichnungen entnommen werden.

A 3. Anlass und Inhalt der Änderung

Nach der Aufgabe der gewerblichen Nutzung des Gebietes im März 2010 im Zuge der Insol-
venz des dort ansässigen Druckmaschinenherstellers manroland AG wurden im Anschluss in
den Jahren 2010 und 2011 erste planerische Schritte für eine Nachnutzung des Gebietes
von der Gemeinde eingeleitet. Diese sahen eine Entwicklung des Plangebietes zu Wohn-,
Misch- und Gewerbeflächen vor. Ein entsprechender Grundsatz- und Aufstellungsbeschluss
zur Änderung des für das Gebiet geltenden Bebauungsplans Nr. 5 „Am Götzenweg“ wurde
am 07.06.2011 in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses verabschiedet.
Diese vorgesehene Nutzungsmischung wurde jedoch nicht weiter verfolgt.
Im Zuge eines von der damaligen Eigentümerin der Fläche initiierten Bieterverfahrens wurde
das Gelände 2014 von der aurelis 4. Objektbesitz Mainhausen GmbH, vertreten durch die
aurelis Real Estate GmbH & Co. KG (im Folgenden: aurelis), erworben. Die aurelis hat die
Projektentwicklung in Abstimmung mit der Gemeinde Mainhausen übernommen und am
20.05.2014 wurde in der Gemeindevertretung der „Erste städtebauliche Vertrag“ zur weiteren
Entwicklung des Plangebietes beschlossen. Vertragsgrundlage ist die Schaffung eines
Wohngebietes mit Nahversorger auf dem brach liegenden Gewerbeareal.
Ziel der Planung ist es nun, eine attraktive standortverträgliche Wohnbebauung zu entwi-
ckeln, die überwiegend aus freistehenden Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften, Reihen-
häusern und in untergeordnetem Umfang auch Mehrfamilienhäusern bestehen soll. Darüber
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hinaus sollen bei der Planung zur Stärkung der Einzelhandelsstrukturen und der sozialen
Infrastruktur in Mainhausen folgende Nutzungen vorgesehen werden:
Nahversorger als Einkaufsmöglichkeit für den täglichen Bedarf für das neu geplante Gebiet
mit einer maximalen Verkaufsfläche von 800 m², Kinderbetreuungseinrichtung, Spielplatz
und Sonderwohnform, z.B. in Form einer Einrichtung für Seniorenwohnen oder betreutes
Wohnen.

Ein entsprechender Bebauungsplan ist im Verfahren (Parallelverfahren; Aufstellungsbe-
schluss Bebauungsplan "Ehemaliges manroland-Areal" am 10.03.2015). Damit dieser als
aus dem RPS/RegFNP 2010 entwickelt angesehen werden kann, ist es erforderlich, die bis-
herigen Planaussagen im RPS/RegFNP 2010 wie folgt zu ändern:

"Gewerbliche Baufläche, Bestand" (ca. 8,4 ha) in "Wohnbaufläche, geplant" (ca. 8,4 ha)

Der Kartenhintergrund in den Beikarten 1 und 2 des RPS/RegFNP 2010 wird - soweit erfor-
derlich - an diese Änderung der Hauptkarte angepasst.

A 4. Regionalplanerische Aspekte

Das Änderungsgebiet liegt im Bereich folgender regionalplanerischer Festlegungen:
„Gewerbliche Baufläche - Bestand“ und teilweise „Vorbehaltsgebiet für vorbeugenden
Hochwasserschutz“.

Südlich anschließend an das Änderungsgebiet sind „Gemischte Bauflächen, Bestand“ und
„Wohnbauflächen, Bestand“ dargestellt.
Nördlich des Plangebietes sind ein „Vorranggebiet Regionaler Grünzug“, „Vorranggebiet für
Natur und Landschaft“, „Ökologisch bedeutsame Flächennutzung mit Flächen für Maßnah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“, „Vor-
behaltsgebiet für besondere Klimafunktionen“, „Grünfläche - Wohnungsferne Gärten“ und ein
„Vorbehaltsgebiet für vorbeugenden Hochwasserschutz“ dargestellt.

Die Darstellung gewerblicher Bauflächen stellt zugleich die Festlegung des "Vorranggebiets
Industrie und Gewerbe" des Regionalplans Südhessen dar. Gemäß Ziel Z3.4.2-5 hat in die-
sen die Industrie- und Gewerbeentwicklung Vorrang gegenüber anderen Raumnutzungsan-
sprüchen.

Da die Entwicklung eines Wohngebietes nicht den Zielen der regionalplanerischen Vorgaben
entspricht, hat die Kommune am 16.01.2015 einen Antrag auf Zielabweichung beim Regie-
rungspräsidium Darmstadt eingereicht.
Die Regionalversammlung Südhessen hat in ihrer Sitzung am 24.04.2015 über die Zielab-
weichung beschlossen.

A 5. Verkehrsplanerische Aspekte

Zur Berücksichtigung der verkehrlichen Belange wurde bereits im parallel verlaufenden Be-
bauungsplanverfahren „Ehemaliges manroland-Areal“ ein entsprechendes Fachgutachten
vom Planungsbüro Köhler und Taubmann GmbH (VKT, Stand: Dez. 2014) erarbeitet. Es
handelt sich um eine Vorabschätzung der verkehrlichen Auswirkungen, deren abschließende
Bearbeitung im weiteren Verlauf des Bauleitplanverfahrens erfolgt.
In diesem Gutachten sind die Neuverkehre der zugrunde gelegten Nutzungsmischung aus
Wohnen, Nahversorger und Kindertagesstätte ermittelt und die verkehrlichen Auswirkungen
auf das umliegende Straßennetz und die benachbarten Wohngebiete überprüft worden. Die
vorläufigen Ergebnisse zeigen, dass eine leistungsfähige Verkehrsabwicklung des vorha-
benbedingten Neuverkehrs gewährleistet ist.
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Die äußere Verkehrserschließung des Änderungsbereiches an das übergeordnete Straßen-
netz erfolgt über die südlich angrenzende Kreisstraße K 185/Klein-Welzheimer-Straße. Zur
Anbindung des Neubaugebietes sind im Zuge der Kreisstraße K 185 zwei Anschlussknoten-
punkte geplant. Die Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsüberprüfung dieser beiden Knoten-
punkte zeigen, dass der vorhabenbezogene Neuverkehr aus dem Änderungsbereich leis-
tungsfähig abgewickelt werden kann.
Für die innere Haupterschließung ist eine Ringstraße („Roland-Ring“) vorgesehen, von wel-
cher mehrere Stichstraßen in nordöstliche Richtung abgehen und die einzelnen Grundstücke
erschließen. Das innere Erschließungskonzept ist so ausgelegt, dass ein durchgängiges
Fuß- und Radwegenetz gewährleistet ist.
Die Erschließung des Gebietes durch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erfolgt
mit den Buslinien OF-85 / OF-86 (Mainhausen - Seligenstadt - (Hainburg) - Obertshausen)
über die Haltestelle „Mainhausen-Mainflingen MAN“ und ist damit erschlossen.

A 6. Landschaftsplanerische Aspekte

Die Gemeinde liegt im Landschaftsraum „Auheim-Kleinostheimer-Mainniederung“. Der Main
ist auch das prägende Landschaftselement. Die umgebende Landschaft ist vor allem durch
eine kleingliedrige Flur gekennzeichnet.

Der Änderungsbereich ist im Landschaftsplan des Umlandverbandes Frankfurt 2000 (LP
UVF 2000) im Wesentlichen als Siedlungsfläche dargestellt, verbunden mit der Maßgabe, in
diesem Bereich eine Erhöhung der Durchgrünung zu erreichen.

Der nordwestliche Änderungsbereich mit den Parkplätzen ist als Straßenverkehrsfläche, die
angrenzenden Flächen sind als Acker und Grünland dargestellt. Die landwirtschaftlichen Flä-
chen im weiteren nördlichen Verlauf liegen im Biotopverbundsystem mit vorrangigem Hand-
lungsbedarf zu Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen.

Im östlichen Bereich grenzen Kleingärten bzw. Grabeland an die Fläche, im Süden sowie im
Westen Siedlungsfläche - auch hier wieder mit der Maßnahme, die Durchgrünung innerhalb
der Siedlungsflächen zu erhöhen bzw. zu erhalten.

Im Nordwesten grenzt das Plangebiet unmittelbar an das Landschaftsschutzgebiet (LSG)
„Landkreis Offenbach“. Dessen Schutzzweck ist die nachhaltige Sicherung von Wäldern und
strukturreichen Offenlandbereiche/Freiflächen (Anmerkung: Die LSG-Grenze ist an dieser
Stelle in Beikarte 1 zum RPS/RegFNP 2010 fehlerhaft dargestellt; sie wird bei der nächsten
jährlichen Aktualisierung der Beikarte 1 angepasst).

Die landschaftsplanerischen Belange bezüglich der Umweltfaktoren Boden, Grundwasser,
Klima und Artenschutz sind in Teil B Umweltbericht behandelt.

A 7. Erklärung zur Berücksichtigung der Umweltbelange

Bei Änderungen des RPS/RegFNP 2010 ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die Belange des
Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen,
in der die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbe-
richt beschrieben und bewertet werden.
Entsprechend § 2a BauGB ist der Umweltbericht Teil der Begründung und unterliegt damit
den gleichen Verfahrensschritten wie die Begründung an sich. Der Umweltbericht ist als Er-
gebnis der Umweltprüfung in der abschließenden bauleitplanerischen Abwägung zu berück-
sichtigen.

Die in dem Umweltbericht (siehe Teil B) dokumentierte Umweltprüfung hat ergeben, dass
durch die Konversion der bisherigen gewerblich genutzten, stark anthropogen überprägten
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Fläche in ein Wohnquartier mit privaten und öffentlichen Grünflächen voraussichtlich keine
erheblichen negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter des § 1 Abs. 6 Nr. 7 a-d zu erwar-
ten sind. Bezogen auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Luft und Klima sowie Landschaft ist
im Vergleich zur bisherigen Nutzung von einer Umweltverbesserung auszugehen.
Erheblichen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Mensch und seine Gesundheit durch
die Lärmbelastung der K 185 kann durch aktive oder passive Lärmschutzmaßnahmen ent-
gegenwirkt werden. Ggf. entstehende erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und
Pflanzen können durch artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen sowie eine ökologi-
sche Aufwertung des im Nordwesten an das Plangebiet angrenzenden Gehölzbestand ver-
mieden werden.

Bezüglich der Ergebnisse der Umweltprüfung wird insbesondere auf die allgemein verständ-
liche Zusammenfassung in Kapitel B 3.3 des Umweltberichts verwiesen.

A 8. Darlegung der planerischen Erwägungen

Durch die Aufgabe der gewerblichen Nutzung durch die Insolvenz des Druckmaschinenher-
stellers manroland AG im März 2010 besteht die Chance, ohne Flächenneuinanspruchnah-
me Wohnraum zu schaffen. Unter Berücksichtigung des großen Wohnungsbedarfs in der
Region wird der Entwicklung einer Wohnnutzung in bevorzugter Wohnlage der Vorzug vor
einer gewerblichen Nachfolgenutzung gegeben.

Der Bebauungsplan, welcher im Paralellverfahren durch die Gemeinde aufgestellt wird,
schafft durch die Anordnung der Gebäude besondere Qualitäten mit attraktiven Blickbezie-
hungen hin zur offenen Landschaft. Durch die nördlich und westlich angrenzenden Freiräu-
me weist die Lage eine hohe Freizeit- und Erholungsqualität auf.

Da die brachliegende Fläche des stillgelegten Werkes des Druckmaschinenherstellers man-
roland AG einer neuen Nutzung zugeführt werden soll, stehen keine Standortalternativen zur
Verfügung.

Auch wird der nördliche Eingang des Ortsteils Mainflingen durch die Beseitigung der Brache
aufgewertet.

Für die geplante Wohnbaufläche ist seitens der Gemeinde Mainhausen keine Rücknahme
geplanter Bauflächen an anderer Stelle erforderlich (Flächenausgleich), da es sich um eine
Umstrukturierungsfläche innerhalb des Siedlungsbestandes handelt (Gewerbliche Baufläche,
Bestand) und keine bisher unversiegelten Freiflächen am Ortsrand in Anspruch genommen
werden.

Im Rahmen des parallel verlaufenden Bebauungsplanverfahrens „Ehemaliges manroland-
Areal“ wurde vom Planungsbüro Köhler und Taubmann GmbH (VKT, Stand: Dez. 2014) eine
erste Verkehrsabschätzung erarbeitet. Das Verkehrsgutachten berücksichtigt die zu erwar-
tenden Neuverkehre der zugrunde gelegten Nutzungsmischung aus dem Änderungsbereich.
Aus den Ergebnissen lässt sich ableiten, dass der motorisierte Individualverkehr (Kfz) über
die beiden geplanten Anschlussknotenpunkte im Zuge der Kreisstraße K 185 ausreichend
abgewickelt werden kann. Auch der Anschluss an den Öffentlichen Personennahverkehr ist
durch die beiden Buslinien OF 85/86 sichergestellt.

Die geplante Nutzungsänderung steht dem Schutzzweck sowie den Verboten der Verord-
nung des direkt an die Planfläche angrenzenden Landschaftsschutzgebiets „Landkreis Of-
fenbach“ nicht entgegen.

Die geänderte Planung entspricht ferner den Darstellungen des Landschaftsplanes des Um-
landverbandes Frankfurt 2000 (LP UVF 2000).
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Erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushaltes im Sinne der Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) sind auf Grund der Ergebnisse der Umweltprüfung nicht oder nur in geringem
Maße zu erwarten. Es ist davon auszugehen, dass entsprechende Eingriffe durch geeignete
Darstellungen und Festsetzungen auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung vermieden
oder auf der Planfläche ausgeglichen werden können.

Laut Aussage der Gemeinde soll die südwestlich im Ortsteil gelegene unbebaute Wohnbau-
flächenreserve von ca. 7,4 ha im Planungszeitraum bis 2020 nicht in Anspruch genommen
werden.
Durch die Inanspruchnahme einer schon bebauten und versiegelten Fläche und gleichzeiti-
ger Nichtinanspruchnahme von unbebauten Flächen entspricht die Planung in besonderer
Weise dem Gebot des § 1a Abs. 2 BauGB zu einem sparsamen und schonenden Umgang
mit Grund und Boden.
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B: Umweltbericht

B 1. Einleitung

B 1.1 Inhalt und wichtigste Ziele der Änderung

Der Inhalt und die wichtigsten Ziele sind in Kap. A. 3 der Begründung zur vorliegenden
RPS/RegFNP-Änderung beschrieben.

B 1.2 Umweltschutzziele der Fachgesetze und Fachpläne

Die folgenden Ziele von Fachgesetzen und Fachplänen sind zu beachten:
BauGB § 1 Abs. 5, BauGB § 1 Abs. 6, BauGB § 1a, BBodSchG § 1, HAltlBodSchG § 1,
BImschG § 1, BNatSchG § 1 Abs. 1 + 5, WHG § 6 Abs. 1 Nr. 1, WHG § 6 Abs. 1 Nr. 4

Sie lauten:

BauGB: Baugesetzbuch
§ 1 Abs. 5
Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirt-
schaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künf-
tigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit
dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine men-
schenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu
entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der
Stadtentwicklung, zu fördern , sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Land-
schaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.

BauGB: Baugesetzbuch
§ 1 Abs. 6
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen:
1. die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und

die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung, ...
5. die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die

erhaltenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher,
künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung und die Gestaltung des Orts-
und Landschaftsbildes, ...

7. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der
Landschaftspflege, insbesondere
a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und

das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die
biologische Vielfalt,

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura2000-Gebiete
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes,

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit
sowie die Bevölkerung insgesamt,

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter,
e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit

Abfällen und Abwässern,
f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente

Nutzung von Energie,
g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen,

insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts,
h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die
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durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der
Europäischen Gemeinschaften festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht
überschritten werden,

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des
Umweltschutzes nach den Buchstaben a, c und d.

BauGB: Baugesetzbuch
§ 1a Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz
(1) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die nachfolgenden Vorschriften zum Umwelt-
schutz anzuwenden.
(2) Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur
Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die
Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung
von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen so-
wie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als
Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt
werden. Die Grundsätze nach den Sätzen 1 und 2 sind nach § 1 Abs. 7 in der Abwägung zu
berücksichtigen.

BBodSchG: Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung
von Altlasten
§ 1 Zweck und Grundsätze des Gesetzes
Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wie-
derherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und
Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge
gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden
sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der
Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden.

HAltlBodSchG: Hessisches Gesetz zur Ausführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes und
zur Altlastensanierung (Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz) vom 28. Sept. 2007
§ 1 Ziele des Bodenschutzes
Die Funktionen des Bodens sind auf der Grundlage des Bundes-Bodenschutzgesetzes vom
17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Dezember 2004
(BGBl. I S. 3214), dieses Gesetzes sowie der aufgrund dieser Gesetze erlassenen Rechts-
verordnungen nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen. Dies beinhaltet insbesondere
1. die Vorsorge gegen das Entstehen schadstoffbedingter schädlicher Bodenveränderungen,
2. den Schutz der Böden vor Erosion, Verdichtung und vor anderen nachteiligen Einwirkun-
gen auf die Bodenstruktur,
3. einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden, unter anderem durch Be-
grenzung der Flächeninanspruchnahme und Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß,
4. die Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten sowie hierdurch verur-
sachten Gewässerverunreinigungen.

BImSchG: Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge
(Bundes- Immissionsschutzgesetz)
§ 1 Zweck des Gesetzes
(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser,
die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen
zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen.

BNatSchG: Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege
Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege ergeben sich aus § 1 des Bundesna-
turschutzgesetzes vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542). Sie lauten auszugsweise:
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"(1) Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben
und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im
besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu
schützen, dass
1. die biologische Vielfalt,
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerati-
onsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie
3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft
auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit
erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner Grundsatz).
(5) Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind vor weiterer Zer-
schneidung zu bewahren. Die erneute Inanspruchnahme bereits bebauter Flächen sowie die
Bebauung unbebauter Flächen im beplanten und unbeplanten Innenbereich, soweit sie nicht
für Grünflächen vorgesehen sind, hat Vorrang vor der Inanspruchnahme von Freiflächen im
Außenbereich. Verkehrswege, Energieleitungen und ähnliche Vorhaben sollen landschafts-
gerecht geführt, gestaltet und so gebündelt werden, dass die Zerschneidung und die Inan-
spruchnahme der Landschaft sowie Beeinträchtigungen des Naturhaushalts vermieden oder
so gering wie möglich gehalten werden. …"

WHG: Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG) - Wasserhaushaltsgesetz
§ 6 Allgemeine Grundsätze der Gewässerbewirtschaftung
(1) Nr. 1: Die Gewässer sind nachhaltig zu bewirtschaften, insbesondere mit dem Ziel, ihre
Funktions- und Leistungsfähigkeit als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum
für Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu verbessern, insbesondere durch Schutz vor nach-
teiligen Veränderungen von Gewässereigenschaften.
WHG: Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG) - Wasserhaushaltsgesetz
§ 6 Allgemeine Grundsätze der Gewässerbewirtschaftung
(1) Nr. 4: Die Gewässer sind nachhaltig zu bewirtschaften, insbesondere mit dem Ziel, be-
stehende oder künftige Nutzungsmöglichkeiten insbesondere für die öffentliche Wasserver-
sorgung zu erhalten oder zu schaffen.

B 2. Umweltauswirkungen der Änderung

B 2.1 Bestandsaufnahme

Das von der ehemaligen Betriebsstätte der manroland AG geprägte Plangebiet besteht
überwiegend aus versiegelten Gewerbebrach- und Verkehrsflächen. Die Gewerbe- und La-
gerhallen sowie vereinzelten kleineren Gebäude werden seit Ende 2014 sukzessive abgeris-
sen. Im Zuge der Nutzungsaufgabe in 2010 hat sich an mehreren Stellen inzwischen Suk-
zession eingestellt, welche Lebensraum vor allem für Ruderal- und Pionierarten bietet. In
den Randbereichen sind Grün- und Ziergehölzflächen zu finden. Im Nordwesten des Gebiets
befinden sich zwei Asphaltflächen, die als Werksparkplätze genutzt wurden. Im Anschluss
daran grenzt ein Gehölzbestand mit einzelnen älteren Obstbäumen sowie in dessen östli-
chem Teil ein Birkenvorwald an. Im Osten angrenzend an das Plangebiet befinden sich
Kleingärten.

Bezogen auf die einzelnen Schutzgüter stellt sich die Bestandssituation wie folgt dar:

Geologie und Boden
Die geologische Situation im Planungsgebiet wird überwiegend durch quartäre Sande, Kiese
sowie durch Ton und Lehm geprägt, welche von quartären Hochflutlehmen überdeckt wer-
den.
Die natürlich gewachsenen Böden bestanden ursprünglich aus (Pseudogley-) Parabrauner-
den, welche grundsätzlich eine hohe Produktions- und Lebensraumfunktion haben.
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Anstelle dieser ursprünglichen Böden sind heute überwiegend in der ersten Bodenschicht
stark anthropogen überprägte Böden (Auffüllungen) mit großflächiger Überbauung und Ver-
siegelung anzutreffen, wodurch das natürliche Bodengefüge verändert wurde. Der Versiege-
lungsgrad beträgt aufgrund der großflächigen Überbauung sowie der Verkehrs- und Lager-
flächen rund 80% (einschl. teilversiegelter Flächen).
Auf Grund des starken Veränderungsgrads sind auch die Bodenfunktionen (insbesondere
die Versickerungsleistungen) deutlich eingeschränkt.
Die ursprünglichen Böden weisen keine nennenswerten Archivfunktionen auf. Natur- oder
kulturhistorisch bedeutsame bzw. regional seltene Böden sind nicht vorhanden.
Abgesehen von den wenigen randlich gelegenen naturnäheren Flächen ist dem Schutzgut
Boden somit insgesamt eine geringe Bedeutung beizumessen, da die natürlichen Boden-
funktionen wie Filter- und Pufferleistung, Speicher- und Regelungsfunktionen, natürliche Er-
trags- sowie Lebensraumfunktion nur noch sehr eingeschränkt vorhanden sind.
Altflächen sowie kritische Bodenverunreinigungen sind trotz der jahrzehntelangen gewerbli-
chen Nutzung bislang auf dem Gelände in mehreren Bodenuntersuchungen nicht festgestellt
worden. Sie sind jedoch nicht vollständig auszuschließen.

Wasser
In ca. 250 m Entfernung östlich des Plangebietes befindet sich der Main. Dessen Über-
schwemmungsgebiet liegt nicht innerhalb des Gebiets, allerdings nur ca. 60-100 m davon
entfernt. Gemäß RPS/RegFNP 2010 liegt im Nordwesten ein kleiner Teil der Planfläche in-
nerhalb eines Vorbehaltsgebietes für den vorbeugenden Hochwasserschutz. Gemäß dem
seit September 2014 vorliegenden Hochwasserrisikomanagementplan Main befindet sich
jedoch die gesamte Planfläche deutlich außerhalb der potenziellen Überschwemmungsgren-
ze sowohl bei HQ100 als auch bei einem extremen Hochwasser.
Die Bedeutung des Grundwasservorkommens, das durch die Nähe zum Main starken witte-
rungs- und jahreszeitenabhängigen Schwankungen unterliegt, ist von mittlerer Wertigkeit.
Durch die vorhandene starke Versiegelung der Planfläche ist jedoch die Versickerung von
Niederschlagswasser, inkl. Grundwasserneubildung, stark eingeschränkt.
Die Planfläche liegt vollständig in einem Gebiet mit hoher Verschmutzungsempfindlichkeit
des Grundwassers. Sie befindet sich jedoch nicht im Einzugsbereich eines Trinkwasser-
oder Heilquellenschutzgebietes.
Insgesamt betrachtet ist das Plangebiet somit für das Schutzgut Wasser von geringer Be-
deutung.

Klima und Luft
Das Plangebiet liegt im regionalen Klimaraum „Untermaingebiet“, welcher gekennzeichnet ist
durch niedrige Windgeschwindigkeiten, relativ hohe Lufttemperaturen und geringe Nieder-
schlagshöhen. Der Hauptanteil der Niederschläge fällt in den Sommermonaten.
Großräumig betrachtet liegen um Mainhausen aktive Kalt- und Frischluftentstehungsgebiete.
Das Plangebiet hat diesbezüglich jedoch keine Relevanz. Bedeutsame Kaltluftabflussgebiete
befinden sich im näheren Umfeld nicht.
Die kleinklimatische Situation im Plangebiet entspricht einem Siedlungsrandklimatop, das
von Industriehallen mit geringem Grünflächenanteil sowie der westlich, nördlich und östlich
angrenzenden klimaaktiven Feldflur (relativ kühl mit hoher Luftfeuchtigkeit) geprägt wird.
Die Planfläche selbst liegt insgesamt in einem Gebiet mit hoher Wärmebelastung (>25-27,5
Belastungstage/Jahr).
Insgesamt ist hinsichtlich der Bedeutung des Planungsgebiets für das Schutzgut Klima und
Luft aufgrund der Vorbelastungen von einer geringen Wertigkeit auszugehen.

Biotope, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
In den Jahren 2011 und 2014 wurden in dem Plangebiet floristische und faunistische Be-
standserfassungen sowie eine flächendeckende Biotoptypenkartierung durchgeführt [1]. Die
faunistischen Erhebungen bezogen sich auf die Tierartengruppen Fledermäuse, Vögel, Rep-
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tilien Tagfalter und Heuschrecken. Darüber hinaus fand eine Potenzialabschätzung zu weite-
ren möglicherweise vorkommenden europarechtlich relevanten Arten statt.
Hinsichtlich der Biotopausstattung ist das Plangebiet überwiegend durch anthropogen über-
formte, naturferne Biotoptypen mit sehr geringer ökologischer Bedeutung geprägt. Ausnah-
men stellen der stark von Brombeere dominierte Gehölzbestand und der Birkenvorwald am
nordwestlichen Rand des Gebietes sowie die Wiesenbrachen im östlichen Randbereich des
Geländes dar. Obwohl die derzeitige ökologische Wertigkeit des 50-65 m breiten Gehölzbe-
standes auf Grund seiner Artenausstattung und Struktur sowie vorhandener Vorbelastungen
(Müllablagerungen, eingewachsene Zäune) vergleichsweise als eher gering zu bewerten ist,
besitzt er jedoch ein hohes naturschutzfachliches Entwicklungspotenzial. Ferner wirkt er als
Puffer zu dem westlich und nördlich angrenzenden strukturreichen und naturschutzfachlich
wertvollen Offenlandbereich, der auch im LSG „Landkreis Offenbach“ liegt und in dem sich
ein Brutvorkommen des stark gefährdeten Steinkauzes befindet.
Bei der floristischen Erfassung wurden insgesamt 176 Pflanzensippen festgestellt, darunter
zahlreiche fremdländische und kultivierte Arten. Gesetzlich besonders geschützte sowie
nach den Roten Listen Deutschlands und Hessens gefährdete Arten wurden nicht nachge-
wiesen.
Hinsichtlich der Fauna wurden insgesamt 29 Vogelarten erfasst, davon 21 Brutvogelarten.
Letztere sind mehrheitlich Hecken- und Gehölzbewohner, die sich auf das breite Gehölzband
im Nordwesten des Plangebietes konzentrieren. Es handelt sich dabei größtenteils um relativ
verbreitete, allgemein häufige Vogelarten, die in Hessen über einen günstigen Erhaltungszu-
stand verfügen. Ausnahmen bilden der Bluthänfling und der Haussperling, die in Hessen
einen ungünstig-unzureichenden Erhaltungszustand aufweisen und auf der Vorwarnliste der
Roten Liste Hessen stehen.
Bei Detektoruntersuchungen wurden insgesamt fünf Fledermausarten als Nahrungsgäste
erfasst. Diese befinden sich in Hessen alle in einem günstigen Erhaltungszustand. Fleder-
mausquartiere wurden auf dem Gelände nicht festgestellt. In der Folge der bereits begonne-
nen Gebäudeabrisse ist nicht mehr mit dortigen potenziellen Quartierstandorten zu rechnen.
Reptilienarten konnten bei den Erfassungen nicht nachgewiesen werden, das potenzielle
Vorkommen der Zauneidechse ist jedoch nicht auszuschließen.
Die festgestellten Tagfalter- und Heuschreckenarten beschränken sich hauptsächlich auf die
Wiesenbrachen an der nordöstlichen Grenze des Plangebietes. Es handelt sich dabei - bis
auf die Feldgrille, die in der Roten Liste Hessen als gefährdet eingestuft ist - um allgemein
häufige Arten.
Zusammenfassend kann zur Fauna des Plangebiets festgehalten werden, dass weit über-
wiegend an den Siedlungsraum bzw. -rand angepasste Arten vorkommen, die mit Ausnahme
der beiden genannten Vogelarten nicht gefährdet und allgemein häufig sind. Hinweise auf
Besonderheiten, wie z.B. seltene oder explizit an das Gebiet gebundene Arten, wurden nicht
festgestellt und sind auch bei den nicht untersuchten Tiergruppen kaum zu erwarten.
Aufgrund der flächenmäßig dominierenden, jahrelangen intensiven gewerblich-industriellen
Nutzung und den damit verbundenen Beeinträchtigungen (dichte Bebauung und hoher Grad
an versiegelten Flächen, Störungen durch Betrieb) sowie der noch jungen, durch Sukzession
etablierten Vegetation besteht keine besondere Relevanz für die biologische Vielfalt.

Landschaft
Das ehemalige manroland-Areal ragt wie ein Sporn in die nördlich der Ortslage gelegene
offene Landschaft. Von Westen her kommend ist das Gelände durch den am nordwestlichen
Rand des Plangebiets befindlichen Gehölzbestand wirksam eingegrünt. Das Landschaftsbild
des Plangebiets wird hauptsächlich von einer intensiv versiegelten Industrie- und Gewebe-
brache geprägt.
Das nordwestlich und nordöstlich angrenzende Umland zeichnet sich durch die vergleichs-
weise kleinteilige landwirtschaftliche Nutzung aus, die regelmäßig durch Streuobstzeilen und
-flächen bzw. Feldgehölze und Hecken unterteilt wird und damit insgesamt einen geglieder-
ten und vielfältigen Landschaftsraum bildet. Im Osten befindet sich in ca. 250 m Entfernung
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der Main, der das Plangebiet im Norden in einem Bogen umfließt und die Landschaft beson-
ders prägt.
In Bezug auf die wertbestimmenden Kriterien Vielfalt, Eigenart und Schönheit bzw. Natür-
lichkeit besitzt das Gelände selbst zwar keine hohe Wertigkeit, ist aber als Teil des Orts-
randbereichs mit prägend für das Orts- und Landschaftsbild, wobei vor allem der erwähnte
Gehölzbestand als Sichtbarriere von Bedeutung ist.

Mensch und seine Gesundheit / Bevölkerung
Das Schutzgut Mensch und seine Gesundheit lässt sich im vorliegenden Fall über die The-
menbereiche Erholung und Lärmbelastung beschreiben.
Im eigentlichen Plangebiet findet auf Grund der ehemaligen industriell-gewerblichen Nutzung
des Geländes und der damit verbundenen Einfriedung keine Erholungsnutzung statt. Aller-
dings werden die Wege, die das Gebiet umgrenzen, von Fußgängern, Hundehaltern, Jog-
gern und Radfahrern regelmäßig und stark frequentiert.
Aufgrund der Lage an der K 185 ist das Plangebiet Lärmbelastungen mit Tagwerten (tg) von
teilweise bis zu 70 dB ausgesetzt.

Kultur- und sonstige Sachgüter
Im Plangebiet und im näheren Umfeld sind keine Kultur- oder Baudenkmäler bekannt.

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern
Zwischen den biotischen und abiotischen Schutzgütern bestehen grundsätzlich vielfältige
und wechselseitige Funktionszusammenhänge. Wechselwirkungen, die in relevanter Weise
über die in der schutzgutbezogenen Betrachtung vorgenommen Bestandsanalyse und -
bewertung hinausgehen und verstärkende Wirkung haben könnten, sind derzeit nicht er-
kennbar. Eine gesonderte Ermittlung und Bewertung des Wirkungsgefüges ist daher nicht
Gegenstand der Umweltprüfung und wird nicht im Umweltbericht behandelt.

B 2.2 Prognose und Bewertung

Auswirkungen der bisherigen Planung

Die bisher gemäß RPS/RegFNP 2010 auf der Planfläche dargestellte Nutzung als bestehen-
de gewerbliche Baufläche entspricht im Wesentlichen dem Bestand als Gewerbegebiet.
Lediglich der 20-25 m breite Teil des am westlichen Rand des Plangebiets vorhandenen Ge-
hölzbestandes und kleinere Brachflächen im östlichen Randbereich korrespondieren nicht
mit der Darstellung „Gewerbliche Baufläche, Bestand“.

Eine Wiederaufnahme der bis 2010 bestehenden Nutzung als gewerbliche Baufläche würde
gegenüber dem Status quo keine erheblichen Umweltauswirkungen hervorrufen.

Auswirkungen der Planänderung

Durch die vorgesehene Änderung der bisherigen Darstellung von "Gewerbliche Baufläche,
Bestand" in "Wohnbaufläche, geplant" würden sich folgende schutzgutbezogenen Auswir-
kungen ergeben.

Boden
Durch die Konversion der bisherigen gewerblichen Fläche in ein Wohnquartier mit privaten
und öffentlichen Grünflächen ergibt sich eine Reduzierung des bestehenden Versiegelungs-
grades von rund 80% auf voraussichtlich wenigstens 75%. Die Bodenentsiegelung und die
damit verbundene Erhöhung der Bodenfunktionen stellen eine umweltrelevante Verbesse-
rung für das Schutzgut Boden dar.
Darüber hinaus können sich positive Umweltauswirkungen auch dadurch ergeben, dass im
Zuge der Entsieglungen ggf. festgestellte schädliche Bodenveränderungen beseitigt werden.
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Wasser
Ähnlich wie für das Schutzgut Boden stellt die Reduzierung des bestehenden Versiege-
lungsgrades auch für das Schutzgut Grundwasser eine Umweltverbesserung dar. Oberflä-
chengewässer sind durch die Planung nicht betroffen.

Klima und Luft
Als Folge der Oberflächenentsiegelung sind geringfügige Veränderungen des Kleinklimas zu
erwarten, welche keine relevante Beeinflussung der örtlichen Gegebenheiten bewirken.

Biotope, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
Bezüglich der Schutzgüter Flora und Fauna sind auf dem ehemaligen Werksgelände durch
die geplante Nutzungsänderung als Wohngebiet keine erheblichen negativen Auswirkungen
zu erwarten. Dadurch dass in der geplanten Wohnbaufläche in größerem Umfang als bisher
öffentliche und private Grünflächen neu entstehen, ist von einer verbesserten Habitatausstat-
tung für an den Siedlungsbereich angepasste Tiere und Pflanzen auszugehen.
Erhebliche negative Auswirkungen sind auch in Bezug auf die direkt auf dem Werksgelände
vorhandenen Biotopstrukturen nicht gegeben.
Anders würde sich dies möglicherweise bei einer Inanspruchnahme des am nordwestlichen
Rand vorhandenen Gehölzbestandes mit seiner Pufferfunktion und seinem naturschutzfach-
lichen Entwicklungspotenzial darstellen, der auf einer Breite von rund 25 m innerhalb der
Planfläche liegt. Im RPS/RegFNP 2010 ist das betreffende Gehölz aktuell als „gewerbliche
Baufläche, Bestand“ dargestellt. Durch die Änderung in „Wohnbaufläche, geplant“ ergeben
sich für den Gehölzbestand auf Ebene des RPS/RegFNP 2010 keine Auswirkungen.

Landschaft
Im Verhältnis zu der bisherigen gewerblichen Nutzung mit ihren zum Teil hohen Fabrik- und
Lagerhallen ergeben sich durch die geplante Änderung zu Wohnbaunutzung mit kleineren
Gebäuden und einem insgesamt größeren Grünflächenanteil keine negativen Auswirkungen
auf das Orts- und Landschaftsbild. Unter der anzunehmenden Voraussetzung einer land-
schaftsangepassten Neugestaltung ist in Bezug auf die Kriterien Vielfalt und Schönheit viel-
mehr von einer Verbesserung für das Schutzgut Landschaft auszugehen.

Mensch und seine Gesundheit / Bevölkerung
In Bezug auf den Teilaspekt Erholung wird sich eine Wohngebietsentwicklung des Gebietes
insgesamt positiv auswirken, da öffentliche Grünflächen und Gartenflächen neu geschaffen
werden. Die wohnungsbezogenen Grundstücksfreiflächen tragen zur Umfeldqualität und zum
Wohlbefinden der Bewohner bei. Außerdem wird das Gelände durch die Parzellierung und
innere Erschließung durchlässiger und damit für die Bevölkerung besser nutzbar.
Erhebliche Auswirkungen auf das Verkehrsaufkommen sind nicht zu erwarten; entsprechend
ist auch keine wesentliche Verkehrslärmpegelerhöhung anzunehmen. Allerdings stellt die
vorhandene Verkehrslärmbelastung von der K 185 eine deutliche Beeinträchtigung der künf-
tigen Bewohner dar. Diesbezüglich sind die Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Mensch
und seine Gesundheit im Vergleich zur bisherigen gewerblichen Nutzung als negativer zu
bewerten.

Kultur- und sonstige Sachgüter
Kultur- und sonstige Sachgüter sind durch die geänderte Planung nicht betroffen.

FFH-Verträglichkeitsprüfung

Gemäß § 34 BNatSchG sind Pläne und Projekte vor ihrer Zulassung auf ihre Verträglichkeit
mit den Erhaltungszielen von Natura 2000-Gebieten zu prüfen. In den maßgeblichen Geset-
zen ist festgelegt, dass Flächennutzungspläne zu den zu prüfenden Plänen zählen.
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Im Scoping-Verfahren zum RPS/RegFNP 2010 des Regionalverbandes wurde festgelegt,
dass geplante Bauflächen innerhalb eines 1000 m-Radius um Natura 2000-Gebiete einer
FFH-Prognose zu unterziehen sind, geplante Grünflächen (bis auf Sport) in einem 200 m-
Radius. Im vorliegenden Fall befinden sich innerhalb dieser Abstandsbereiche keine Natura
2000-Gebiete.

B 2.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich

Durch die Nutzungsänderung des bislang bereits intensiv genutzten, stark überformten und
voll erschlossenen Areals ergeben sich voraussichtlich nur in sehr geringem Umfang erhebli-
che nachteilige Umweltauswirkungen sowie Eingriffe in Natur und Landschaft, die sich vor-
rangig und kleinräumig auf baulich bislang nicht beanspruchte Bereiche beschränken.
Durch die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen können im Rahmen der verbindlichen Bau-
leitplanung und Bauplanung den voraussichtlich entstehenden nachteiligen Umweltauswir-
kungen entgegengewirkt sowie auch bereits bestehende Umweltbelastungen reduziert wer-
den. Sie können ferner zur Vermeidung und zur Kompensation naturschutzrechtlicher Ein-
griffe beitragen.

Boden und Wasser
- Entsiegelung von Flächen;
- Begrenzung der überbaubaren Grundstücksfläche;
- Festsetzungen zur Wasserdurchlässigkeit von Grundstücksteilen;
- Kennzeichnung von Bereichen, in denen das Grundwasser zwischen 0 - 5 m u. GOK ste-
hen kann und in denen bauliche Vorkehrungen getroffen werden sollten
- Bodenschutzmaßnahmen während der Bauphase (z.B. Einschränkung des Baufeldes,
Schutz der verbliebenen Randflächen mit intakten Böden, sachgemäße Bodenlagerung,
schichtgerechtes Lagern und Wiedereinbauen v.a. der natürlichen Böden im Westen);
- fachgerechter Umgang mit den Bodenverunreinigungen;
- ökologische Regenwasserbewirtschaftung (geplante Erstellung eines Entwässerungskon-
zeptes im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung).

Klima und Luft
- Anlage klimawirksamer Vegetationsflächen (z.B. Grün- bzw. Grundstücksfreiflächen oder
Dachbegrünung);
- Vorgaben zur Begrünung der nicht baulich in Anspruch genommen Flächen innerhalb der
Wohnbau- und Gemeinbedarfsfläche sowie der öffentlichen Grünflächen.

Biotope, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt sowie Landschaft
- artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen (z.B. bauzeitlich beschränkte Baufeldräu-
mung außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten vorkommender Vogelarten);
- Begrünung der nicht baulich in Anspruch genommen Flächen innerhalb der Wohnbau- und
Gemeinbedarfsfläche sowie der öffentlichen Grünflächen;
- Sicherung und ökologische Aufwertung des sich im Nordwesten an das Plangebiet an-
schließenden Gehölzbestandes;
- Festsetzungen zur randlichen Eingrünung des Wohngebietes (z.B. Anpflanzung von Ge-
hölzreihen).

Mensch und seine Gesundheit / Bevölkerung
- Maßnahmen des aktiven oder passiven Lärmschutzes (vor allem entlang der K 185).

B 2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Die Möglichkeit einer Konversion einer bestehenden brachliegenden Gewerbefläche in
Wohnbaunutzung ist nur an diesem Standort gegeben. Dieser verfügt über hochwertige
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Standortfaktoren, insbesondere die Lage in direkter Nachbarschaft zu bestehenden Wohn-
gebieten sowie wertvollen Frei- und Naherholungsbereichen.
Da im Vergleich dazu keine geeigneten Alternativflächen zur Verfügung stehen, die nicht
neue Freiflächen in Anspruch nehmen, wurden anderweitige Planungsmöglichkeiten nicht
betrachtet.

B 3. Zusätzliche Angaben

B 3.1 Prüfverfahren

Das verwendete Prüfverfahren ist in Umfang, Detaillierungsgrad und Methodik identisch mit
den in Kapitel 3.1 des Umweltberichtes zum RPS/RegFNP 2010 beschriebenen Prüfverfah-
ren. Zur Anwendung kommen insbesondere die darin beschriebenen Teilverfahren zur Prü-
fung von Einzelflächen (Einzelprüfung) und zur Prognose der Natura 2000-Verträglichkeit.
Dabei sind keine Probleme mit technischen Verwaltungsvorschriften (z.B. TA Lärm, TA Luft)
oder anerkannten Regelwerken der Technik (z.B. DIN 18005 Teil I, Schallschutz im Städte-
bau) aufgetreten.

Für die Einzelprüfung wurde ein auf dem Programm ArcMap (GIS) beruhendes Abfrage-,
Dokumentations- und Erstbewertungsinstrumentarium entwickelt, mit dem alle relevanten
Umweltbelange ermittelt und in die weiter eingrenzende, verbal-argumentative Bewertung
eingebracht werden können. Die Einzelprüfung bezieht sich auf geplante Einzelvorhaben
bzw. auf die geplante Änderung des RPS/RegFNP 2010.

Insgesamt werden die Auswirkungen der Planung auf sieben verschiedene Schutzgüter (Ge-
sundheit des Menschen/Bevölkerung, Tiere und Pflanzen/Biologische Vielfalt, Boden, Was-
ser, Luft und Klima, Landschaft, Kultur- und Sachgüter) sowie Wechselwirkungen und 42
meist gebietsbezogene Umweltthemen untersucht. Hierzu zählen sowohl Gebiete hoher
Umweltqualität, die negativ oder positiv beeinflusst werden können, als auch Vorbelastun-
gen, die die Planung selbst beeinträchtigen können. Ein Teil dieser Umweltthemen ist zu-
sätzlich mit starken rechtlichen Bindungen belegt, die sich für bestimmte Planungen als
Restriktion erweisen können. Für einzelne Umweltthemen wurden darüber hinaus so ge-
nannte „Erheblichkeitsschwellen“ definiert, bei deren Überschreiten mit voraussichtlichen
erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist.

Die Prüfung der Natura 2000-Verträglichkeit wird auf die erste Verfahrensstufe, die Progno-
se, begrenzt. In der Prognose erfolgt eine überschlägige Bewertung, ob erhebliche Beein-
trächtigungen der Entwicklungs- und Erhaltungsziele eines Natura-2000 Gebietes oder sei-
ner maßgeblichen Bestandteile durch die Planung offensichtlich auszuschließen sind. Die
Prognose ist auf die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung ausgerichtet. Diese gibt nur
die Grundzüge der angestrebten Bodennutzung wieder. Auf der Ebene der verbindlichen
Bauleitplanung ist eine weitere Prognose anhand der dann konkretisierten Planungsziele
durchzuführen.

B 3.2 Geplante Überwachungsmaßnahmen (Monitoring)

Das Konzept zum Monitoring ist Bestandteil des Umweltberichtes des RPS/RegFNP 2010.
Die Bauämter der Gemeinden werden gebeten, jährlich zu der Umsetzung der
RPS/RegFNP-Änderung, insbesondere bei wesentlichen Abweichungen zur Beschlusslage
oder erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu berichten. Der Regionalverband Frank-
furtRheinMain behält sich vor, fallweise aufgrund solcher Berichte die betroffenen Träger
öffentlicher Belange anzuhören.
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B 3.3 Zusammenfassung

Die vorliegende Änderung des RPS/RegFNP 2010 dient der Vorbereitung der Konversion
einer bestehenden Gewerbefläche in Wohnbaunutzung auf einer Fläche von rund 8,4 ha.

Im Bestand stellt sich die Planfläche als stark anthropogen beeinflusste Gewerbefläche mit
einem Versiegelungsgrad von rund 80% dar. Der Oberboden ist an vielen Stellen durch Auf-
füllungen überprägt. Bedeutsame Vorkommen von Tier- und Pflanzenarten sowie geschützte
oder wertvolle Biotope sind auf dem Gelände nicht vorhanden. Eine Ausnahme stellt hier
wegen seiner Pufferfunktion und seines hohen ökologischen Entwicklungspotenzials lediglich
der sich im Nordwesten befindliche 50-65 m breite Gehölzbestand dar. Dieser liegt auf einer
Breite von rund 25 m in der im RPS/RegFNP 2010 als „gewerbliche Baufläche, Bestand“
dargestellten Änderungsfläche. Durch die Darstellungsänderung in „Wohnbaufläche, geplant“
ergeben sich auf RegFNP-Ebene keine Auswirkungen auf das vorhandene Gehölz.
Hinsichtlich der biologischen Vielfalt ist das Gebiet von untergeordneter Bedeutung.

Durch die geplante Konversion können erhebliche negative Umweltauswirkungen auf die
Schutzgüter Boden, Wasser, Luft und Klima, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter und
die biologische Vielfalt ausgeschlossen werden. Für diese Schutzgüter ist - unter anderem
durch den künftig geringeren Versiegelungsgrad und den höheren Anteil an öffentlichen und
privaten Grünflächen - von einer Verbesserung der Umweltsituation auszugehen.
Erhebliche Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen können unter Beachtung artenschutzrecht-
licher Vermeidungsmaßnahmen (Bauzeitenregelung) ebenfalls ausgeschlossen werden.
Bezüglich des Schutzgutes Mensch und seiner Gesundheit hat die geplante Konversion der
Gewerbefläche in Wohnbaunutzung eine Verkehrslärmbelastung der künftigen Bewohnerin-
nen und Bewohner durch die K 185 zur Folge. Dieser Lärmbelastung kann durch aktive oder
passive Lärmschutzmaßnahmen begegnet und damit die Erheblichkeit der Auswirkungen
reduziert werden.
Eine erhebliche Beeinträchtigung der für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeb-
lichen Bestandteile von Natura 2000-Gebieten kann ausgeschlossen werden.

Insgesamt betrachtet können durch die Planänderung voraussichtliche erhebliche negative
Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter des § 1 Abs. 6 Nr. 7 ausgeschlossen bzw. durch
geeignete Maßnahmen vermieden werden. Bezogen auf die Schutzgüter Boden, Wasser,
Luft und Klima sowie Landschaft ist im Vergleich zur bisherigen Nutzung von einer Umwelt-
verbesserung auszugehen.

B 3.4 Datenblatt PlanUP

Die Datenblätter bilden die Datengrundlage für den vorliegenden Umweltbericht und können
beim Regionalverband FrankfurtRheinMain eingesehen werden.
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Beschluss über die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1
Baugesetzbuch (BauGB) und der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen

Stellungnehmer: Regierungspräsidium Darmstadt Dezernat III 31.2
Gruppe: TöB

001_MAINH_B-01154

Dokument vom: 30.07.2015
Dokument-Nr.: S-02685

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Aus Sicht des Hochwasserschutzes will ich noch auf folgenden Sachverhalt hinweisen:
Der RPS/RegFNP 2010 trifft für das Änderungsgebiet u. a. teilweise die Darstellung „Vorbehaltsgebiet für
vorbeugenden Hochwasserschutz". Tatsächlich liegt das Plangebiet aber weder im festgesetzten
Überschwemmungsgebiet noch im überschwemmungsgefährdeten Gebiet des Mains. Für die Ermittlung der
überschwemmungsgefährdeten Gebiete wird ein Hochwasserereignis zugrunde gelegt, das dem 1,3 -Fachen des
100- jährlichen Ereignisses entspricht. Bei Hochwasserereignissen die seltener auftreten, kann es durchaus zu
Überschwemmungen des Plangebietes kommen.

Behandlung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Die Stellungnahme betrifft den nördlichen Teil der Planfläche. Die im RegFNP dargestellten "Vorrang- und
Vorbehaltsgebiete für den vorbeugenden Hochwasserschutz" stellen eine regionalplanerische Kategorie dar und
wurden u.a. anhand der im Jahr 2000 vom Büro Ruiz Rodrigues + Zeisler erarbeiteten Karte "Hochwasserschutz in
Hessen, Überflutungshöhen am Main bei HW200+0,5m" abgegrenzt. Die mit Datum vom September 2014 von der
HLUG veröffentlichte Hochwassergefahrenkarte Main (Nr. 002) zeigt für das Plangebiet keine Betroffenheit durch ein
Extremhochwasser (1,3-faches des HQ 100) an. Im Rahmen der Fortschreibung des Regionalplanes/Regionalen
Flächennutzungsplanes werden auch die "Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für den vorbeugenden
Hochwasserschutz" an die neuen Datengrundlagen gemäss EU-Hochwasserrichtlinie angepasst.
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Beschluss über die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1
Baugesetzbuch (BauGB) und der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen

Stellungnehmer: Regierungspräsidium Darmstadt Dezernat III 31.2
Gruppe: TöB

001_MAINH_B-01155

Dokument vom: 30.07.2015
Dokument-Nr.: S-02685

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Es ist anzumerken, dass für den im Parallelverfahren laufenden Bebauungsplan noch die Abarbeitung der
betroffenen Umweltbelange ausstehen, siehe hierzu meine Stellungnahme vom 13.03.2015, Az.: 61 d 04 (8)-3/27 -
Mainhausen-.

Folgende Hinweise werden in der genannten Stellungnahme gegeben:
a) Wasserwirtschaftliche Belange - Allgemein
Es wird auf eine Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von wasserwirtschaftlichen Belangen in der Bauleitplanung
hingewiesen. Ziel der Arbeitshilfe ist es, dass wasserwirtschaftliche Belange im kommunalen Planungsprozess und
insbesondere bei der Abwägung Beachtung finden.
b) Oberflächengewässer (Abflussregelung /Hochwasserschutz/Hydrologie)
Es wird auf die Versickerung und Verwertung des anfallenden Niederschlagwassers eingegangen.
c) Nachsorgender Bodenschutz
Es wird festgestellt, dass durch die vorgelegten Gutachten ein "Verdacht auf eine schädliche Bodenveränderung
vorerst nicht erhärtet " werden konnte. Trotzdem sollten Hinweise in die Textlichen Festsetzungen des
Bebauungsplans aufgenommen werden. Diese Hinweise betreffen die Erdarbeiten und das Verhalten im Falle von
Kenntnisnahme von schädlichen Bodenveränderungen während der Erdarbeiten.
d) Grundwasser (Grundwasserschutz/Wasserversorgung)
Es wird festgestellt, dass sich die geplante Maßnahme außerhalb von bestehenden Wasserschutzgebieten befindet
und dass die Bereiche in denen das Grundwasser zwischen 0 - 3 m u. GOK stehen kann, gemäß § 9 Abs. 5 BauGB
im Bebauungsplan als vernässungsgefährdete Fläche gekennzeichnet werden müssen. Für Bereiche in denen das
Grundwasser zwischen 0 - 5 m u. GOK stehen kann, sollten bauliche Vorkehrungen getroffen werden, wie z.B.
maximale Einbindetiefe der Gebäude, Aufschüttung des Geländes oder spezielle Gründungsmaßnahmen. Bei hoher
Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers ist bei der Realisierung der angestrebten Nutzung sowie bei der
anschließenden Nutzung selbst, darauf zu achten, dass eine Gefährdung für das Grundwasser ausgeschlossen
bzw. soweit wie möglich minimiert wird. Desweiteren werden die Aspekte Trinkwasserversorgung,
Löschwasserversorgung sparsamer Umgang mit Wasser und Bodenversiegelung beschrieben.
e) Immissionsschutz
Der Erstellung von Lärmgutachten im Bebauungsplanverfahren wird zugestimmt. Dabei sollten bei den
Untersuchungen nicht nur die unmittelbar an die K 185 angrenzende Bebauung sondern auch die Bebauung im
reinen Wohngebiet berücksichtigt werden.

Behandlung:

Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.

Begründung:

Zu a) Wasserwirtschaftliche Belange - Allgemein
Der Hinweis bezüglich der Arbeitshilfen zu wasserwirtschaftlichen Belangen betrifft nicht die Ebene der regionalen
Flächennutzungsplanung. Er ist im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu beachten.

zu b) Oberflächengewässer (Abflussregelung /Hochwasserschutz/Hydrologie)
In der Begründung zur RPS/RegFNP-Änderung im Teil B: Umweltbericht unter Punkt B 2.3 "Maßnahmen zur
Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich" wird unter "Boden und Wasser" auf die Versickerung und
Verwertung des anfallenden Niederschlagwassers eingegangen.
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zu c) Nachsorgender Bodenschutz
Der Hinweis bezüglich der Aufnahme von Hinweisen zu Erdarbeiten betrifft nicht die Ebene der regionalen
Flächennutzungsplanung. Sie wurden im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung in den Entwurf des
Bebauungsplans "Ehemaliges manroland-Areal" (Stand: 30.06.2015) aufgenommen.

zu d) Grundwasser (Grundwasserschutz/Wasserversorgung)
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. In die Begründung zur RPS/RegFNP-Änderung wird im Teil B:
Umweltbericht unter Punkt B 2.3 "Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich" unter "Boden und
Wasser" folgender Halbsatz aufgenommen:
- Kennzeichnung von Bereichen, in denen das Grundwasser zwischen 0 - 5 m u. GOK stehen kann und in denen
bauliche Vorkehrungen getroffen werden sollten
Auf den Aspekt der Bodenversiegelung wird in der Begründung zur RPS/RegFNP-Änderung im Teil B:
Umweltbericht unter Punkt B 2.3 "Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich" unter "Boden und
Wasser" bereits eingegangen.

zu e) Immissionsschutz
Der Hinweis bezüglich des Inhalts der Lärmgutachten betrifft nicht die Ebene der regionalen
Flächennutzungsplanung. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung wurde zum Entwurf des Bebauungsplans
"Ehemaliges manroland-Areal" (Stand: 30.06.2015) eine schalltechnische Untersuchung (FIRU GmbH vom
15.06.2015) erarbeitet. Die Inhalte dieser Untersuchung müssen in der verbindlichen Bauleitplanung überprüft
werden.

Änderungsbedarf:
Texte/Umweltbericht
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1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010
für die Gemeinde Mainhausen, Ortsteil Mainflingen
Gebiet: "Ehemaliges manroland-Gelände"

Beschluss über die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1
Baugesetzbuch (BauGB) und der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen

Stellungnehmer: Bundesnetzagentur
Gruppe: TöB

001_MAINH_B-01170

Dokument vom: 22.07.2015
Dokument-Nr.: S-02693

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Ihr o.g. Schreiben bezieht sich auf das Verfahren der regionalen Raumordnungs- bzw. Flächennutzungsplanung. Bei
diesen Planungen spielt u.a. auch die Frage einer vorsorglichen Vermeidung ggf. eintretender Beeinträchtigungen
von Richtfunkstrecken (Störung des Funkbetriebs) durch neu zu errichtende Bauwerke eine wesentliche Rolle.
Daher möchte ich auf Folgendes hinweisen:
• Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA) teilt u.a. gemäß
§ 55 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) vom 09.05.2012 die Frequenzen für das Betreiben von zivilen
Richtfunkanlagen zu. Selbst betreibt sie keine Richtfunkstrecken. Die BNetzA kann aber in Planungs- und
Genehmigungsverfahren (z.B. im Rahmen des Baurechts oder im Rahmen des Bundesimmissionsschutzgesetzes)
einen Beitrag zur Störungsvorsorge leisten, indem sie Namen und Anschriften der für das Plangebiet in Frage
kommenden Richtfunkbetreiber identifiziert und diese den anfragenden Stellen mitteilt. Somit werden die regionalen
Planungsträger in die Lage versetzt, die evtl. betroffenen Richtfunkbetreiber frühzeitig über vorgesehene
Baumaßnahmen bzw. Flächennutzungen zu informieren.
• Beeinflussungen von Richtfunkstrecken durch neue Bauwerke mit Bauhöhen unter 20 m sind jedoch nicht sehr
wahrscheinlich. Auf das Einholen von Stellungnahmen der BNetzA zu Planverfahren mit geringer Bauhöhe kann
daher verzichtet werden. Da im vorliegenden Fall die Planunterlagen keine Aussagen zu neuen Bauten mit Höhen
über 20 m enthalten, habe ich keine weitere Prüfung der vorgesehenen Maßnahmen durchgeführt.
• Angaben zum geografischen Trassenverlauf der Richtfunkstrecken bzw. zu den ggf. eintretenden Störsituationen
kann die BNetzA nicht liefern. Im Rahmen des Frequenzzuteilungsverfahrens für Richtfunkstrecken prüft die BNetzA
lediglich das Störverhältnis zu anderen Richtfunkstrecken unter Berücksichtigung topografischer Gegebenheiten,
nicht aber die konkreten Trassenverhältnisse (keine Überprüfung der Bebauung und anderer Hindernisse, die den
Richtfunkbetrieb beeinträchtigen können). Die im Zusammenhang mit der Bauplanung bzw. der geplanten
Flächennutzung erforderlichen Informationen können deshalb nur die Richtfunkbetreiber liefern. Außerdem ist die
BNetzA von den Richtfunkbetreibern nicht ermächtigt, Auskünfte zum Trassenverlauf sowie zu technischen
Parametern der Richtfunkstrecken zu erteilen.
• Hinsichtlich einer Bekanntgabe von in Betrieb befindlichen Richtfunktrassen in Flächennutzungsplänen, möchte ich
darauf hinweisen, dass dieses Verfahren nicht zwingend vorgeschrieben ist (keine Dokumentationspflicht) und nur
eine dem Ermessen überlassene Maßnahme zur vorsorglichen Störungsvermeidung darstellt, die auch durch die
öffentlichen Planungsträger nicht einheitlich gehandhabt wird. Eine Darstellung der Trassenverläufe in den
Planunterlagen ist nur möglich, wenn die Betreiber dies ausdrücklich wünschen und mit einer Veröffentlichung ihrer
Richtfunk-Standortdaten einverstanden sind (Datenschutz). Zu den Betreibern von Richtfunkstrecken gehören z.B.
die in Deutschland tätigen großen Mobilfunkunternehmen. Diese erfüllen zwar einen öffentlichen Auftrag, sind
jedoch untereinander Wettbewerber. Übersichten zu den Netzstrukturen gehören daher zu den Betriebs- und
Geschäftsgeheimnissen; ihre Veröffentlichung unterliegt grundsätzlich den Wettbewerbsstrategien der Betreiber.
Unter Berücksichtigung dieser Bedingung und der hohen Anzahl laufend neu hinzukommender Richtfunkstrecken ist
es auf regionaler Ebene somit kaum möglich, ständig aktuelle Übersichten zu führen.
• Bei Vorliegen konkreter Bauplanungen mit einer Höhe von über 20m (z.B. Windkraftanlagen,
Hochspannungsfreileitungen, Masten, hohen Gebäuden, Industrie- und Gewerbeanlagen, etc.), empfehle ich Ihnen,
entsprechende Anfragen an mich (Anschrift lt. Kopfzeile dieses Briefes) zu richten. Bei Abforderung einer
Stellungnahme sind bitte die geografischen Koordinaten (WGS 84) des Baugebiets anzugeben und ausreichend
übersichtliches topografisches Kartenmaterial mit genauer Kennzeichnung des Baubereiches sowie das Maß der
baulichen Nutzung zu übermitteln. Bei den Untersuchungen werden Richtfunkstrecken militärischer Anwender nicht
berücksichtigt. Diesbezügliche Prüfungsanträge können beim Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und
Dienstleistungen der Bundeswehr, Referat Infra I 3, Fontainengraben 200, 53123 Bonn, E-Mail:
BAIUDBwToeB@Bundeswehr.org gestellt werden.
• Da der Richtfunk gegenwärtig eine technisch und wirtschaftlich sehr gefragte Kommunikationslösung darstellt, sind
Informationen über den aktuellen Richtfunkbelegungszustand für ein bestimmtes Gebiet ggf. in kürzester Zeit nicht
mehr zutreffend. Ich möchte deshalb ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Ihnen jeweils erteilte Auskunft nur für
das Datum meiner Mitteilung gilt.
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• Bei Bauplanungen mit Höhen über 20 m sowie Photovoltaikanlagen wird auch geprüft, ob ggf. in der Nähe liegende
Messeinrichtungen des Prüf- und Messdienstes der BNetzA oder zivile Radaranlagen beeinflusst werden. Sind
Beeinträchtigungen zu erwarten, erhalten die Planungsträger dazu eine Mitteilung und entsprechende Hinweise zur
Störungsvermeidung.

Behandlung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Die Hinweise bezüglich der Beeinträchtigung von Richtfunkstrecken betreffen nicht die Ebene der regionalen
Flächennutzungsplanung. Sie sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu beachten.
Des Weiteren ist anzumerken, dass im Plangebiet weder Gebäude mit Höhen über 20 m noch Photovoltaikanlagen
geplant sind.
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1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010
für die Gemeinde Mainhausen, Ortsteil Mainflingen
Gebiet: "Ehemaliges manroland-Gelände"

Beschluss über die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1
Baugesetzbuch (BauGB) und der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen

Stellungnehmer: Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie
Gruppe: TöB

001_MAINH_B-01172

Dokument vom: 06.08.2015
Dokument-Nr.: S-02743

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Ingenieurgeologie:
Nach der Geologischen Karte von Bayern 1: 25.000 baut sich der Untergrund des Plangebiets aus sandigen und
schluffig-tonigen Sedimenten des Mains auf. Mit Auffiillungen und Abgrabungen der vorangegangenen Nutzung ist
zu rechnen.
Sofern eine Versickerung von Oberflächenwasser geplant, bzw. wasserwirtschaftlich zulässig ist, wird die Erstellung
von Versickerungsgutachten gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138 empfohlen.
Bei geotechnischen Fragen im Zuge von weiteren Planungen oder Bauarbeiten (z.B. zum genauen
Untergrundaufbau, zu Altablagerungen, zu Bodenkennwerten, zur Wahl des Gründungshorizonts, zu
Grundwasserverhältnissen, zur Sicherung von Baugruben, etc.) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen
und Baugrubenabnahmen gemäß DIN 4020 bzw. DIN EN 1997-2 durch ein Ingenieurbüro empfohlen.

Behandlung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Die Hinweise betreffen nicht die Ebene der regionalen Flächennutzungsplanung.
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung wurde ein "Entwässerungskonzept zum Bebauungsplan 'Ehemaliges
manroland-Areal', Gemeinde Mainhausen" mit einem Regenwasserbewirtschaftungskonzept erstellt. Auf dieser
Ebene und bei der Bauausführung sind die Hinweise zu beachten.
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1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010
für die Gemeinde Mainhausen, Ortsteil Mainflingen
Gebiet: "Ehemaliges manroland-Gelände"

Beschluss über die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1
Baugesetzbuch (BauGB) und der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, Behandlung der Stellungnahmen

Stellungnehmer: Kreisausschuss des Kreis Offenbach Fachdienst
64
Gruppe: TöB

001_MAINH_B-01187

Dokument vom: 07.08.2015
Dokument-Nr.: S-02751

Diese BE kommt in 1 Dokument(en) vor.

Stellungnahme:

Die Umwidmung der bereits bebauten Gewerbeflächen einschließlich ihrer strukturarmen innerörtlichen Grünflächen
von „Gewerbliche Baufläche, Bestand" in „Wohnbaufläche, geplant" wird begrüßt, da zu erwarten ist, dass sich der
ökologische Zustand durch die damit verbundene Teilentsiegelung und Vergrößerung des Grünflächenanteils in der
Summe verbessern wird.

Es wird angeregt, die Abgrenzung des geplanten Wohngebietes zur Darstellung „Ökologische bedeutsame
Flächennutzung" / „Vorranggebiet Regionaler Grünzug" / „Vorranggebiet für Natur und Landschaft" an die derzeitige
Grenze der Parkplatzbebauung anzupassen. Dies wird naturschutzfachlich wie folgt begründet:
Es bestehen Steinkauz-Vorkommen in dem strukturreichen, von Streuobstbeständen durchsetzten Landschaftsraum
nordwestlich und nordöstlich des Planungsgebietes. Der Steinkauz ist streng geschützt und jegliche
Verschlechterung seines Erhaltungszustandes ist unbedingt auszuschließen. Zwar ist die ortsnahe Gehölzbrache
weder Brutplatz noch unmittelbareres Nahrungshabitat, sie ist aber als zuverlässiger Puffer in voller Breite
unverzichtbar, um künftige Störeinflüsse durch die Bautätigkeit und die intensive Wohnnutzung so weit wie möglich
zu minimieren.
Es bestehen zwar keine Bedenken, die Brachflächen der Flurstücke 212/3-212/5, 214, 220 und 154 künftig durch
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen aufzuwerten und als ökologisch hochwertige Ortsrandgestaltung in den
Bebauungsplan zu integrieren. Diese Festsetzung würde der RegFNP- Darstellung als "Ökologische bedeutsame
Flächennutzung" / "Vorranggebiet Regionaler Grünzug" / "Vorranggebiet für Natur und Landschaft" aber nicht
zuwider laufen, sondern sie sogar unterstützen.

Die aufgrund der Vornutzung des Geländes vorhandenen Lagermöglichkeiten für wassergefährdende Stoffe sind
fach- und sachgerecht zu verwerten bzw. zu entsorgen.

Sofern in Erwägung gezogen wird, Boden aufzufüllen, ist dies ab einer Gesamtkubatur von 600 m3 dem
Kreisausschuss Kreis Offenbach, Fachdienst Umwelt, Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde, Werner-Hilpert-
Straße 12, 63128 Dietzenbach, als zuständige Bodenschutz Behörde nach § 4 Abs. 3 Hessisches Altlasten- und
Bodenschutzgesetz rechtzeitig im Vorfeld anzuzeigen, wenn die Auffüllung nicht Bestandteil des baurechtlichen
Genehmigungsverfahrens ist.

Behandlung:

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

Begründung:

Die Zustimmung zur Umwandlung der Gewerbefläche in geplante Wohnbaufläche wird zur Kenntnis genommen.

Der Anregung, die Abgrenzung des geplanten Wohngebietes zur Darstellung "Ökologisch bedeutsame
Flächennutzung..." anzupasen wird aus folgenden Gründen nicht gefolgt:
Der Regionale Flächennutzungsplan stellt die Grundzüge der räumlichen Planung im landesgesetzlich
vorgeschriebenen Maßstab 1 : 50.000 dar. Der Grundzug der Planung ist mit der jetzigen Darstellung gewahrt, da
eine bereits im RPS/RegFNP 2010 dargestellte Baufläche umgenutzt wird.
Der Gehölzstreifen entlang des ehemaligen Parkplatzes ist im Umweltbericht zur Änderung hinreichend beschrieben
und kommentiert. Der aktuelle Bebauungsplan-Entwurf sieht hier zumindest eine schmale Bepflanzung und auch
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Durchlässigkeit für Arten vor.

Die Hinweise, vorhandenen Lagermöglichkeiten für wassergefährdende Stoffe fach- und sachgerecht zu verwerten
bzw. zu entsorgen sowie eine ggf. vorgesehene Bodenauffüllung der zuständigen Bodenbehörde im Vorfeld
anzuzeigen, betreffen die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Bauplanung und Bauausführung. Für
das laufende Änderungsverfahren sind sie nicht von Belang.
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